
  

“Rückrufaktion” allgemeiner Sprachgebrauch

Ermittlungen gegen “Unbekannt” hätten berichtet werden
müssen

Eine Fachzeitschrift berichtet über die vermeintliche Rückrufaktion eines
Motorradherstellers. Es geht um einen Fehler im Antiblockiersystem. In dem Artikel
heißt es weiter, die Staatsanwaltschaft habe Ermittlungen gegen drei Manager des
Herstellers im gleichen Zusammenhang eingestellt. Ein Leser der Zeitschrift teilt mit,
dass es sich nicht um eine Rückrufaktion, sondern um eine freiwillig technische
Aktion des Herstellers handle. Juristisch sei dies ein erheblicher Unterschied.
Weiterhin kritisiert er, dass nicht darüber informiert wurde, dass zwar das Verfahren
gegen die Manager eingestellt wurde, die Staatsanwaltschaft dann aber ein
Verfahren gegen Unbekannt wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet habe.
Andere Medien hätten dies berichtet. Der Leser wendet sich an den Deutschen
Presserat. Die Rechtsabteilung der Zeitschrift hält es für unerheblich, ob es sich um
einen freiwilligen oder einen angeordneten Rückruf gehandelt habe. Auch eine
freiwillige Maßnahme des Herstellers zur Beseitigung von Gefahren werde zulässig
und im Wortlaut aller einschlägigen Vorschriften entsprechend als Rückruf
bezeichnet. Auch aus der weiteren Darstellung im Artikel ergebe sich der Umstand
des freiwilligen Rückrufs zweifelsfrei. Eine Verpflichtung, über ein Strafverfahren
wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen Unbekannt zu informieren, habe für die
Redaktion nicht bestanden. Die Aufnahme eines solchen Verfahrens in einen Artikel
sei nicht durch eine Rechtsvorschrift geboten und stünde im alleinigen Ermessen der
Redaktion. (2006)

Die Zeitschrift hat gegen das in Ziffer 1 des Pressekodex definierte Gebot der
wahrhaftigen Unterrichtung der Öffentlichkeit verstoßen. Der Presserat spricht einen
Hinweis aus. Es wäre notwendig gewesen, nach der Mitteilung über die Einstellung
des Verfahrens gegen drei Manager die Leser darüber zu informieren, dass danach
Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen wurden. Dadurch wäre dem Leser klar
geworden, dass lediglich die Ermittlungen gegen drei konkrete Personen eingestellt
wurden. Die Verwendung des Begriffs “Rückrufaktion” beanstandet der Presserat
nicht. Diese Formulierung kann aufgrund des allgemeinen Sprachgebrauchs
akzeptiert werden. Es liegt kein Verstoß gegen die journalistische Sorgfaltspflicht
nach Ziffer 2 des Pressekodex vor. (BK2-95/06)
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